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Auf dieser Grundlage hat die Erarbeitung geeigneter 
dienstlicher Bestimmungen und auch Weisungen zu er
folgen. Die Verantwortung dafür wird jeweils speziell 
festgelegt. In jedem Fall ist dabei das Zusammenwirken 
der entsprechenden Diensteinheiten und - soweit notwen-I
dig - auch die Abstimmung mit anderen Organen, z. B. 
dem MdI, zu sichern.

Die genannte Analyse muß schließlich auch einen Ausgangs
punkt dafür bilden, im Perspektivplanzeitraum weitere 
Maßnahmen zur Vervollkommnung der Organisation der Be

fehlsgebung durchzuführen.
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